Satzung „Bezirks-Bienenzüchterverein Schwäb. Gmünd (e.V.)“
§1

Der Verein ist im Jahre 1881 gegründet worden und trägt die Bezeichnung „Bezirks-Bienenzüchterverein Schwäb. Gmünd (e.V.)“. Der Verein wird (ist) in das Vereinsregister eingetragen. Sitz des Vereins ist Schwäbisch Gmünd.

§2

Derselbe ist Mitglied des „Landesverbandes Württembergischer Imker“ e.V. Stuttgart.

§3

Der Verein bezweckt die Förderung der Bienenzucht in seinem Gebiet. Er verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne der Gemeinnützigkeitsverordnung vom 24.11.1953, insbesondere durch theoretische und praktische Weiterbildung seiner Mitglieder.

§4

1. Mitgliedschaft

2. Die Mitgliedschaft kann jeder Imker oder Freund der Bienenzucht erwerben. Der Aufnahmeantrag ist schriftlich an den Vorstand zu stellen. Mit dem Erwerb anerkennt er die Satzung des Vereins.

3. Über die Aufnahme entscheidet der erweiterte Vorstand. Bei Ablehnung ist Berufung an die Mitgliederversammlung zulässig, welche endgültig entscheidet.

4. Die Mitgliedschaft erlischt

a) durch den Tod des Mitglieds

b) durch schriftliche Austrittserklärung auf Ende des Kalenderjahres spätestens am 1.10. des betreffenden Jahres.

5. Ein Mitglied kann ausgeschlossen werden, wenn es

a) der Satzung zuwiderhandelt

b) das Ansehen und die Interessen des Vereins schädigt

c) seinen Beitragspflichten trotz mehrfacher Mahnung nicht nachkommt.

Gegen den Ausschluß ist Berufung in Schriftform an den 1. Vorsitzenden möglich. Letzte Entscheidungsinstanz ist die nächste ordentliche Mitgliederversammlung, die mit 2/3 Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder zu beschließen hat. Hierbei wird dem Betroffenen Gelegenheit zur Äußerung geboten. Von dem Beschluß ist der Ausgeschlossene zu verständigen.

§5

Ehrenmitgliedschaft

Personen, die sich besondere Verdienste um den Verein oder die Förderung der Imkerei erworben haben, können auf Antrag des Vorstands durch die Mitgliederversammlung zu Ehrenmitgliedern ernannt werden. Sie sind von der Ortsbeitragspflicht befreit.

§6

Rechte und Pflichten

Die Mitgliedschaft berechtigt zur Teilnahme an den Veranstaltungen, an allen Förderungsmaßnahmen und die Benützung der Einrichtungen des Vereins. Die Mitglieder sind verpflichtet, die Satzung und die Beschlüsse des Vereins einzuhalten. Sie haben alles zu unterlassen, was das Ansehen des Vereins und seiner Mitglieder schädigen könnte.

§7

Geschäftsbetrieb

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Die Vereinsgelder dürfen nur zu satzungsmäßigen Zwecken verwendet werden. Außerordentliche Anschaffungen müssen vom Vorstand mit 2/3 Mehrheit genehmigt werden. Beim Ausscheiden von Mitgliedern besteht kein Anspruch auf das Vereinsvermögen.

§8

Versammlungen

a) Es sind jährlich mindestens zwei Versammlungen durchzuführen

b) eine Frühjahrsversammlung, zugleich Generalversammlung

c) eine Herbstversammlung

Die Einladung hierzu wird vom Vorstand unter Einhaltung einer Frist von 2 Wochen in der Fachzeitschrift oder Tageszeitung unter Angabe der Tagesordnung veranlaßt. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung muß einberufen werden, wenn diese von mindestens 1/3 aller Mitglieder unter Angabe des Zwecks schriftlich beim ersten Vorsitzenden verlangt wird. Bei Abstimmungen und Wahlen in den Versammlungen ist eine 2/3 Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder notwendig.

§9

1. Leitung des Vereins

2. Der Vorstand gem. § 26 BGB besteht aus dem ersten und zweiten Vorsitzenden. Jeder ist allein vertretungsberechtigt. Intern ist der zweite Vorsitzende nur dann zur Ausübung des Amtes berechtigt, wenn der erste Vorsitzende verhindert ist. Der Vorsitzende wird in der Frühjahrsversammlung auf die Dauer von 4 Jahren gewählt.

3. Der Vorsitzende oder sein Stellvertreter beruft die Versammlungen und Sitzungen ein.

4. Er führt in den Zusammenkünften den Vorsitz. Es steht ihm das Recht zu, andere Vereinsmitglieder zu Sitzungen beizuziehen, doch haben diese nur beratende Stimme.

§10

1. Der erweiterte Vorstand

a) Der erweiterte Vorstand besteht aus

b) dem 1. Vorsitzenden

c) dem 2. Vorsitzenden

d) dem Schriftführer

e) dem Rechner

f) dem Zuchtwart

2. den 4 weiteren Beisitzern

3. Der erweiterte Vorstand wird in der Frühjahrsversammlung auf die Dauer von 4 Jahren gewählt. Die Wahl kann geheim oder durch Zuruf erfolgen.

4. Wiederwahl ist möglich

5. Der erweiterte Vorstand hat den Vorsitzenden in allen Vereinsangelegenheiten zu beraten und zu unterstützen. Er hat die Belange der Mitglieder zu wahren. Er beschließt über die Verwendung des Vereinsvermögens. Die Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit gefaßt. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. Die Einberufung muß erfolgen, wenn 1/3 der Vorstandsmitglieder diese verlangt.

§11

Schriftführer

Der Schriftführer führt Niederschriften (Protokolle) über Versammlungen und Sitzungen. Die Protokolle sind vom Schriftführer zu unterschreiben und vom Versammlungsleiter gegenzuzeichnen.

§12

1. Rechner

2. Der Rechner führt das gesamte Kassenwesen des Vereins. Er nimmt die Beiträge ein und ist zu einer sorgfältigen Buchführung verpflichtet.

3. In der Frühjahrsversammlung gibt er alljährlich einen Rechenschaftsbericht, worauf ihm auf Antrag der Revision Entlastung durch die Versammlung erteilt wird.

4. Seine Geschäftsführung wird durch zwei Rechnungsprüfer überwacht, welche nach Möglichkeit nicht dem Vorstand angehören dürfen. Diese werden ebenfalls in der Frühjahrsversammlung auf 4 Jahre gewählt.

§ 13

Vertrauensleute

Zur Unterstützung des Vorstandes werden in den einzelnen Ortschaften Vertrauensleute eingesetzt.

§ 14

1. Beiträge

2. Der Bezirksverein erhebt einen Jahresbeitrag, zusätzlich einen Beitrag für den Landesverband Württembergischer Imker e.V. und der von ihm abgeschlossenen Imkerversicherungen (Rechtsschutzversicherung, Unfallversicherung, Haftpflicht, Grundprämie pro Mitglied, Staffelprämie pro Volk), sowie einen Beitrag für den DIB. Die Beiträge sind mit Jahresbeginn in voller Höhe fällig. Der Beitrag zum Bezirksverein wird von der Mitgliederversammlung festgesetzt.

3. Die Beiträge sind an den Rechner zu entrichten bzw. werden von den Vertrauensleuten erhoben.

4. Bei Eintritt während des Jahres sind die Beiträge in voller Höhe zu bezahlen.

§ 15

Aufwandsentschädigung

Die Tätigkeit des Vorstandes und der Mitglieder ist ehrenamtlich. Es darf keine Person durch unverhältnismäßig hohe Aufwandsentschädigungen oder Vergütungen begünstigt werden. Solche Zahlungen bedürfen eines Beschlusses des erweiterten Vorstandes.

§ 16

Anschluß an andere Vereine

Der Bezirks-Bienenzüchterverein Schwäb. Gmünd ist Mitglied des „Landesverbandes Württembergischer Imker e.V. Stuttgart“. Über den etwaigen Anschluß an andere Verbände beschließt die Mitgliederversammlung mit 2/3 Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder.

§ 17

Satzungsänderung

Satzungsänderungen können nur in der Frühjahrsversammlung oder einer zu diesem Zweck einberufenen außerordentlichen Mitgliederversammlung beschlossen werden. Satzungsänderungen müssen in der Tagesordnung angekündigt werden. Die Mitgliederversammlung beschließt mit 2/3 Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder hierüber.

§ 18

Auflösung des Vereins

Die Auflösung des Vereins kann nur durch eine für diesen Zweck einberufene Mitgliederversammlung erfolgen. Für die Auflösung ist eine 4/5 Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder erforderlich. Für die Mitglieder besteht keinerlei Anspruch auf das Vereinsvermögen. Das Vermögen soll mit Zustimmung des zuständigen Finanzamtes einer anderen gemeinnützigen Organisation zugeführt werden, in erster Linie dem Landesverband Württembergischer Imker e.V., hilfsweise dem Deutschen Imkerbund e.V. Bestehen diese beiden Organisationen oder deren Rechtsnachfolger nicht mehr, so soll die oberste landwirtschaftliche Behörde, die für den Sitz des Vereins zuständig ist, Entscheidung über die Verwendung des Vereinsvermögens zugunsten einer bienenfördernden Gemeinschaft treffen.

Schwäb. Gmünd, den 19. März 1978

Georg Zimmermann
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